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Zehntausende von Gebäuden umbauen?
Viele ungelöste Probleme selbst bei sanfter Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden

O b e r w a l l i s. — Das
geltende kantonale Bau-
und Raumplanungsrecht
sieht vor, dass die Ge-
meinden Weiler-, Maien-
säss- und Erhaltungszo-
nen ausscheiden können.
Nach dem Willen des
Grossen Rates sind die
Gemeinden in diesen Zo-
nen auch zuständig für
das Bauwesen. Und sie
sind oft auch völlig über-
fordert oder dann
schlechten Willens —
oder beides zusammen.

Darum kommen Fälle vor, in
denen erhaltenswerte Gebäude
nach einer irreführenden Aus-
schreibung im Amtsblatt (Ab-
riss getarnt als Sanierung und
Erhaltung) durch Neubauten
ersetzt werden. Dies ist natür-
lich weder im eidgenössischen
noch im kantonalen Raumpla-
nungsrecht oder in den lokalen
Reglementen vorgesehen.
Doch sogar die gesetzeskon-
forme, sanfte Umnutzung aus-
serhalb der Bauzone oder in
den Maiensäss-, Erhaltungs-
und Weilerzonen wirft eine
ganze Reihe von ungelösten
Fragen auf.

Für Ortsansässige
uninteressant

Gerade in der Maiensässzone
befinden sich Zehntausende
von landwirtschaftlichen Ge-
bäuden, die nach geltendem
Recht sanft und unter Wahrung
von Bausubstanz und architek-
tonischer Eigenart zu Wohn-
zwecken umgenutzt und damit
umgebaut werden dürfen. Im
Gegensatz zu den höher gele-
genen Alpen, wo sich einhei-
mische Besitzer sehr stark für
die bestehenden und eventuell
umnutzbaren Gebäude interes-
sieren, ist das in der Weiler-

und Maiensässzone nicht der
Fall. Diese meist auf halber
Höhe und rund um die eigentli-
chen Dörfer liegenden Objekte
sind zu nahe am Dorf, als dass
sich dort ansässige Interessen-
ten fänden. Darum werden die-
se Objekte nicht wie bei der
Einführung der Maiensäss- und
Weilerzone im Grossen Rat
immer wieder betont, durch
Einheimische umgenutzt. Al-
lein in der Gemeinde Eischoll
wird die Zahl dieser an sich
umnutzbaren Gebäude auf ei-
nige Hundert geschätzt. In den

meisten Gemeinden des Ober-
wallis befinden sich Dutzende
solcher Bauten.

Feriendörfer ohne
Infrastruktur

Da sich die Vielzahl der Besit-
zer, die sich meist in ein sol-
ches landwirtschaftliches Ge-
bäude teilen, nicht für einen
Umbau interessieren oder sich
nicht einigen können, haben
Klein-Spekulanten hier ein in-
teressantes Tätigkeitsfeld ent-
deckt. Sie kaufen die Teile auf
und bauen die Objekte dann für

zahlungskräftige Kunden um.
Diese Entwicklung steht erst
am Anfang. Wenn aber in einer
Gemeinde einige Dutzend sol-
cher Umbauten erst einmal er-
folgt sind, wird man grosse Fe-
riendörfer ohne Infrastruktur
erstellt haben — also oft ohne
Wasserversorgung, ohne Kana-
lisation, ohne geregelte Zufahr-
ten, ohne Parkplätze. Hier fin-
det eine Fortsetzung des unse-
ligen Walliser Bautourismus
statt, bei dem Konflikte vor-
programmiert sind. Zudem
sind viele dieser Käufer sol-

cher Objekte bei einem Auf-
enthalt in einer Ferienwohnung
oder in einer Pension/Hotel am
Ort auf den Geschmack ge-
kommen. Diese Umbauten
stellen also auch eine direkte
Konkurrenzierung des in der
Theorie immer wieder von al-
len Behörden geforderten Be-
wirtschaftungstourismus dar.

Konflikte
vorprogrammiert

Was in Einzelfällen wohlgelit-
ten sein mag, entwickelt sich
dann zu einem Ärgernis, wenn

erst einmal einige Dutzend die-
ser Umbauten in einer einzigen
Gemeinde zusammenkommen.
Viele Fragen sind ungelöst:
Was geschieht, wenn aus eini-
gen Dutzend Umbauten plötz-
lich die Abwässer aus den Si-
ckergruben irgendwo weiter
unten in der Nähe des eigentli-
chen Siedlungsgebietes der
Einheimischen wieder an die
Oberfläche treten? Wird vor ei-
ner Umnutzung beispielsweise
der Quellenschutz überall ge-
nügend abgeklärt? Wie steht es
um die Parkrechte entlang von
Flurstrassen? Wie werden die
meist sehr knappen Quellwas-
servorkommen verteilt? Wie
steht es mit dem widerrechtli-
chen Anzapfen von Wässer-
wasserleitungen durch diese
Ferienhäuser?

Bevorzugung vor den
Einheimischen

Die ständigen und damit die
steuerpflichtigen Bewohner
unserer Dörfer sind vielfältigen
Auflagen wie Anschlussgebüh-
ren, Parkplatznachweisen, Par-
kierungsreglementen, Zivil-
schutzplätzen und mehr unter-
worfen. Nur so lässt sich ja die
örtliche Infrastruktur auch be-
zahlen. Wer aber einen Stall
umbaut, der an einer — oft
noch mit einem Fahrverbot
versehenen — Flur- oder
Forststrasse liegt, kommt in je-
der Beziehung zum Nulltarif
davon. Hier wurde mit der Öff-
nung des Raumplanungsrechts
für die Umbauten von land-
wirtschaftlichen Gebäuden ei-
ne Entwicklung eingeleitet, die
nicht bis in ihre letzten Konse-
quenzen durchdacht worden
ist. Diese Probleme und Kon-
fliktpotenziale wurden bei der
Beratung des kantonalen
Raumplanungsrechts ver-
drängt. Sie werden uns aber
mit Sicherheit später einholen.
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Hinter der Idylle die Problematik: Es gibt einige Zehntausend landwirtschaftliche Gebäude im Kanton Wallis. Laut kantonalem
Raumplanungsgesetz dürfen sie sanft und unter Wahrung ihrer Eigenart und der Bausubstanz umgebaut werden. Doch damit sind
Konflikte vorprogrammiert.

Umnutzen von alten Gebäuden:
Gute Beispiele!

Krasse Fälle von Verletzungen des Bau- und Raumplanungsrechts gibt es — aber auch Beispiele vernünftiger und gesetzeskonformer Umnutzung

E i s c h o l l. — In der
jüngeren Vergangenheit
haben wir verschiedene
krasse Fälle von Missach-
tung des Bau- und Raum-
planungsrechts aufge-
griffen. Es gibt aber auch
viele Beispiele, in denen
sich Gemeinden und Bau-
herren an die gesetzlichen
Spielregeln halten. Sie
nutzen frühere landwirt-
schaftliche Gebäude völ-
lig legal um — mit dem
Segen und sogar den gu-
ten Ratschlägen der kan-
tonalen Heimatschutz-
kommission.
Wir haben uns gestern in Ei-
scholl auf einen Sommerausflug
in die ausgedehnte Maiensäss-
und Voralpenzone begeben —
in Begleitung von Dario Steiner
von der kantonalen Heimat-
schutzkommission, von Ge-
meindepräsident Thomas Brun-
ner und von Architekt Peter Im-
seng. Fazit der kleinen Orts-
schau: Es gibt bei den Umbau-
ten von landwirtschaftlichen
Gebäuden nicht nur Schatten-
seiten, sondern zunehmend
auch Licht. An zwei Beispielen
zeigen wir auf, wie landwirt-
schaftliche Gebäude in ihrer
Substanz erhalten und gleich-
wohl für eine neue Bestim-
mung, nämlich zu Ferien- und
Erholungszwecken umgenutzt
werden können.

Bild links: Diese frühere Stallscheune ist von der Familie Kurt Zbären umgebaut worden. Die Eigenart und auch die Bausubstanz des
Gebäudes wurde respektiert und bewahrt; es fügt sich nach wie vor harmonisch in die Gruppe von landwirtschaftlichen Gebäuden im
Munter oberhalb von Eischoll ein. — Bild rechts: Seitenansicht des Gebäudes: Die Glasscheiben hinter den Horizontalbrettern und im
untersten Teil des Gebäudes fallen dank der hinter der Aussenhülle verborgenen Rahmen kaum auf. Das Schindeldach ist ortstypisch,
die Dachkonstruktion wirkt leicht, die Lattung ebenso. Einzig die Zahl der vielen seitlich sichtbaren Sparren wirkt laut Dario Steiner
von der kantonalen Heimatschutzkommission etwas schwerfällig, weil zu perfektionistisch. Die Hälfte der Sparren täte es auch.

Stallscheune als
Musterbeispiel

Am Ort genannt Munter baut
die Familie von Kurt Zbären
von Baltschieder eine Stall-
scheune um. Als wir gestern bei
Zbärens aufkreuzten, waren sie
gerade damit beschäftigt, den
Innenausbau voranzubringen.

Die Aussenrenovation der frü-
heren Stallscheune ist praktisch
abgeschlossen — und rundum
geglückt, wie Dario Steiner von
der kantonalen Heimatschutz-
kommission bestätigt. Natürlich
stellt dieser Umbau ausserhalb
der Bauzone (Eischoll ist erst
dabei, sich eine Maiensäss-, Er-
haltungs- und Weilerzone zu
geben) in dem Sinne ein
Glücksfall dar, als dass Kurt
Zbären selber Handwerker ist,
genauer Schreiner mit eigenem
Betrieb in Baltschieder. Die
Identität, aber auch die Bausub-
stanz des alten Gebäudes, das
am Rande einer reizvollen
Gruppe von landwirtschaftli-
chen Bauten steht, ist vollstän-
dig gewahrt worden.

Viel Liebe zum Detail
Selbst an Einzelheiten, wie den
zusätzlich angebrachten, klei-
nen Fensteröffnungen, erkennt
man die Liebe zum Detail: Die
Fensterrahmen sind so ange-
bracht, dass sie in den Öffnun-
gen von aussen her nicht sicht-
bar sind. Morsche Holzteile
wurden durch sägerohen Lärch
ersetzt. Fortsetzung Seite 9


